
Baujahr 2001

Etagen 2

Zimmer 4,00

Wohnfläche 88,00 m²

Nutzfläche 13,00 m²

Energieträger Gas

Übernahme ab Datum

Übernahmedatum 01.06.2026

Zustand gepflegt

Schlafzimmer 2

Badezimmer 2

Etage 1. OG

Garagen 1

Stellplätze 2

Heizung Etagenheizung

Exposé
Dachgeschosswohnung in Xanten

Hochwertige sehr helle Wohnung mit Dachterrasse,
Balkon, Garage und zwei PkW-Stellplätzen in Xanten

Objekt-Nr. OM-436877

Dachgeschosswohnung

Verkauf: 308.000 €
Ansprechpartner:
Marco van Bebber

Zur Woy 5
46509 Xanten
Nordrhein-Westfalen
Deutschland

https://www.ohne-makler.net/immobilie/436877/ Seite 1/10 



Exposé - Beschreibung

Objektbeschreibung
Diese lichtdurchflutete 4-Zimmer Wohnung mit ca. 88 m² Wohnfläche befindet sich im 1.
Obergeschoss eines gepflegten 2-Parteien-Niedrigenergiehauses in Xanten-Beek. Das Haus ist
in klassischer Bauweise, als Beton-/Mauerwerkskonstruktion mit Vollklinker erstellt worden.
Es handelt sich also nicht um ein Fertighaus. Wir haben die OG-Wohnung lange selbst
bewohnt und dort viel Freude gehabt. Die Wohnung besticht durch eine sehr hochwertige
Innenausstattung. Sie erstreckt sich über zwei Etagen und besitzt eine offene Galerie mit
Empore. Die Galerie kann mit einer Schiebetüranlage bei Bedarf vollständig geschlossen
werden. Neben einem zusammenhängenden großen Wohn-/Essbereich mit Küche, sind zwei
Schlafräume, ein weiterer Raum (Büro/Abstellraum) und zwei Badezimmer inkl. Dusche und
Badewanne vorhanden . Ein besonderes Highlight ist ein Dachgarten mit großer Dachterrasse.
Darüber hinaus gibt es ebenfalls einen großen Balkon. Zwei eigene Pkw-Stellplätze und die
Mitbenutzung der vorhandenen Garage rundet das Angebot ab. Die Gas-Etagenheizung ist
noch so gut wie neu. Sie wurde inkl. Speicher erst im Mai 2021 komplett ausgetauscht und
befindet sich auf dem neusten Stand der Technik. Erst im letzten Jahr wurde eine
Photovoltaikanlage installiert, die ggf. in Absprache übernommen werden kann. Die Wohnung
ist voraussichtlich ab dem 1. Juni 2026 verfügbar.

Ausstattung
Neben den Fenstern im Giebel und einer großen zweiflügligen Außentüre zum Dachgarten,
sind insgesamt 7 große VELUX-Dachflächenfenster in der hochwertigen Ausführung mit
weißen Kunststoffrahmen vorhanden. Einige der VELUX-Fenster sind Panoramafenster
(Obenschwinger) und können bis an die Brüstung begangen werden. (Kein störender
Fensterflügel, wie bei den normalen Mittelschwingfenstern) Es gibt eine umfangreiche
hochwertige Elektroinstallation mit schwarzem GIRA-E2-Schalterprogramm. Alle Innentüren
sind Echtholz-Weißlack-Stiltüren mit Edelstahlgriffen und es sind großformatige polierte
Feinsteinzeugfliesen im Format 60x30cm sowie ein Echtholz-Kirschparkett auf der Galerie
verlegt. Die Waschmaschine, der Trockener und auch die Heizungsanlage verschwinden in
separat dafür vom Schreiner angefertigten Einbauschränken im Abstellraum. Die Wände sind
malermäßig teils mit aufwendiger aber dezenter Wischtechnik versehen und es gibt an der
Treppe und Galerie ein optisch ansprechendes Edelstahlgeländer. Alle weiteren Details stellen
wir Ihnen gerne im persönlichen Gespräch bei einer Besichtigung der Wohnung vor.

Fußboden:
Parkett, Fliesen

Weitere Ausstattung:
Balkon, Dachterrasse, Duschbad

Sonstiges
Die Wohnung wird direkt vom Eigentümer verkauft, es fallen also keine Maklergebühren an.

Lage
Die Wohnung befindet sich an einer ruhigen Anwohnerstraße im Xantener Stadtteil Beek.
Einkaufmöglichkeiten, Schulen, Ärtze etc. sind in unmittelbarer Nähe vorhanden. Bis in die
Xantener Innenstadt sind es zu Fuß gerade einmal ca. 10 Minuten.

Infrastruktur:
Apotheke, Lebensmittel-Discount, Allgemeinmediziner, Kindergarten, Grundschule,
Realschule, Gymnasium, Gesamtschule, Öffentliche Verkehrsmittel
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Exposé - Energieausweis

Energieausweistyp Bedarfsausweis

Erstellungsdatum ab 1. Mai 2014

Endenergiebedarf 73,39 kWh/(m²a)

Energieeffizienzklasse B

Exposé - Galerie
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Exposé - Galerie
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Exposé - Galerie
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Exposé - Galerie
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Exposé - Galerie
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Exposé - Grundrisse
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Exposé - Grundrisse
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Exposé - Anhänge

1. 
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16.10.2023

10.03.2036 NW-2026-006266195

Zweifamilienhaus

Zur Woy 5, 46509 Xanten

Ganzes Gebäude

2001

2021, 2023
2

228 m2

Erdgas H

Erdgas H
Photovoltaik Stromerzeugung

Energieausweis48 GmbH

Holweider Straße 2a
51065 Köln

Dipl.-Ing. (FH) Architekt (AKNW) Jörg C. Schmidt

11.03.2026



Nutzung erneuerbarer Energien³:
Nutzung zur Erfüllung der 65%-EE-Regel gemäß § 71 Absatz 1 in
Verbindung mit Absatz 2 oder 3 GEG

Erfüllung der 65% EE Regel durch pauschale Erfüllungsoptionen
nach § 71 Absatz 1,3,4 und 5 in Verbindung mit § 71b bis h GEG

Hausübergabestation (Wärmenetz) (§ 71b)
Wärmepumpe (§ 71c)
Stromdirektheizung (§ 71d)
Solarthermische Anlage (§ 71e)
Heizungsanlage für Biomasse oder Wasserstoff/-derivate (§ 71f,g)
Wärmepumpen-Hybridheizung (§ 71h)
Solarthermie-Hybridheizung (§ 71h)
Dezentrale, elektrische Warmwasserbereitung (§ 71 Absatz 5)

Art der erneuerbaren Energie:

Anteil Wär-
mebereit-
stellung  :

Summe :

Anteil EE
der Einzel-
anlage:

Anteil EE
aller
Anlagen  :

für Heizung für Warmwasser

Erfüllung der 65% EE Regel auf Grundlage einer Berechnung im
Einzelfall nach § 71 Absatz 2 GEG:

5

6 6

7

8

Art der erneuerbaren Energie:

Summe :

Anteil EE  :
Nutzung bei Anlagen, für die die 65% EE–Regel nicht gilt  :

weitere Einträge und Erläuterungen in der Anlage

Anteil der Einzelanlage an der Wärmebereitstellung aller Anlagen5

Anteil EE an der Wärmebereitstellung der Einzelanlage/aller Anlagen6

nur bei einem gemeinsamen Nachweis mit mehreren Anlagen7

Summe einschließlich gegebenenfalls weiterer Einträge in der Anlage8

Anlagen, die vor dem 1. Januar 2024 zum Zweck der Inbetriebnahme in
einem Gebäude eingebaut oder aufgestellt worden sind oder einer Über
gangsregelung unterfallen, gemäß Berechnung im Einzelfall

9

Anteil EE an der Wärmebereitstellung oder dem Wärme /Kälteenergiebedarf10

10

9

8
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NW-2026-006266195

BA+ A C D E F G H

17,61

73,39

73,39

80,73

01.01.2023 31.12.2023 Erdgas 1,1 6325 4560 1765 1,34

01.01.2024 31.12.2024 Erdgas 1,1 6790 4560 2230 1,33

01.01.2025 31.12.2025 Erdgas 1,1 7589 4560 3029 1,26

01.01.2023 31.12.2023 Erdgas 1,1 6912 6912 1,34

01.01.2024 31.12.2024 Erdgas 1,1 6727 6727 1,33

01.01.2025 31.12.2025 Erdgas 1,1 7271 7271 1,26



16.10.2023

NW-2026-006266195

https://www.bbsr-energieeinsparung.de

Für eine genauere energetische Beurteilung des Gesamtobjekts empfehlen wir eine ingenieurtechnische Energieberatung vor
Ort eines qualifizierten und erfahrenen Fachingenieurs oder Architekten.



Angaben zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Erfüllung
der 65%-EE-Regel - Seite 2

16.10.2023

Bei Wohngebäuden, die zu einem nicht unerheblichen Anteil zu anderen
als Wohnzwecken genutzt werden, ist die Ausstellung des
Energieausweises gemäß § 79 Absatz 2 Satz 2 GEG auf den
Gebäudeteil zJbeschränken, der getrennt als Wohngebäude zu
behandeln ist (siehe im Einzelnen § 106 GEG). Dies wird im
Energieausweis durch die Angabe „Gebäudeteil“ deutlich gemacht.

Hier wird darüber informiert, wofür und in welcher Art erneuerbare
Energien genutzt werden. Bei Neubauten enthält Seite 2 (Angaben zur
Nutzung erneuerbarer Energien) dazu weitere Angaben.

Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Primärenergiebedarf und
den Endenergiebedarf dargestellt. Diese Angaben werden rechnerisch
ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der
Bauunterlagen bzw. gebäudebezogener Daten und unter Annahme von
standardisierten Randbedingungen (z. B. standardisierte Klimadaten,
definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere
Wärmegewinne usw.) berechnet. So lässt sich die energetische Qualität
des Gebäudes unabhängig vom Nutzerverhalten und von der Wetterlage
beurteilen. Insbesondere wegen der standardisierten Randbedingungen
erlauben die angegebenen Werte keine Rückschlüsse auf den
tatsächlichen Energieverbrauch.

Der Primärenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Gebäudes ab.
Er berücksichtigt neben der Endenergie mithilfe von
Primärenergiefaktoren auch die so genannte „Vorkette“ (Erkundung,
Gewinnung, Verteilung, Umwandlung) der jeweils eingesetzten
Energieträger (z. B. Heizöl, Gas, Strom, erneuerbare Energien etc.). Ein
kleiner Wert signalisiert einen geringen Bedarf und damit eine hohe
Energieeffizienz sowie eine die Ressourcen und die Umwelt schonende
Energienutzung.

Angegeben ist der spezifische, auf die wärmeübertragende
Umfassungsfläche bezogene Transmissionswärmeverlust. Er beschreibt
die durchschnittliche energetische Qualität aller wärmeübertragenden
Umfassungsflächen (Außenwände, Decken, Fenster etc.) eines
Gebäudes. Ein kleiner Wert signalisiert einen guten baulichen
Wärmeschutz. Außerdem stellt das GEG bei Neubauten Anforderungen
an den sommerlichen Wärmeschutz (Schutz vor Überhitzung) eines
Gebäudes.

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete,
jährlich benötigte Energiemenge für Heizung, Lüftung und
Warmwasserbereitung an. Er wird unter Standardklima- und
Standardnutzungsbedingungen errechnet und ist ein Indikator für die
Energieeffizienz eines Gebäudes und seiner Anlagentechnik. Der
Endenergiebedarf ist die Energiemenge, die dem Gebäude unter der
Annahme von standardisierten Bedingungen und unter Berücksichtigung
der Energieverluste zugeführt werden muss, damit die standardisierte
Innentemperatur, der Warmwasserbedarf und die notwendige Lüftung
sichergestellt werden können. Ein kleiner Wert signalisiert einen
geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz.

§ 71 Absatz 1 GEG sieht vor, dass Heizungsanlagen, die zum Zweck der
Inbetriebnahme in einem Gebäude eingebaut oder aufgestellt werden,
grundsätzlich zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien
betrieben werden. Die 65%-EE-Regel gilt ausdrücklich nur für neu
eingebaute oder aufgestellte Heizungen und überdies nach Maßgabe
eines Systems von Übergangsregeln nach den §§ 71 ff. GEG. In dem
Feld „Angaben zur Nutzung erneuerbarer Energien“ kann für Anlagen,
die den §§ 71 ff. GEG bereits unterfallen, die Erfüllung per Nachweis im
Einzelfall oder per pau

schaler Erfüllungsoption ausgewiesen werden. Für Bestandsanlagen, auf
die §§ 71 ff. nicht anzuwenden sind oder für die Übergangsregelungen
nach § 71 Absatz 8, 9 oder § 71i - § 71m GEG oder sonstige Ausnahmen
gelten, können die zur Wärmebereitstellung eingesetzten erneuerbaren
Energieträger aufgeführt und kann jeweils der prozentuale Anteil an der
Wärmebereitstellung des Gebäudes ausgewiesen werden.

Der Endenergieverbrauch wird für das Gebäude auf der Basis der
Abrechnungen von Heiz- und Warmwasserkosten nach der
Heizkostenverordnung oder auf Grund anderer geeigneter
Verbrauchsdaten ermittelt. Dabei werden die Energieverbrauchsdaten
des gesamten Gebäudes und nicht der einzelnen Wohneinheiten
zugrunde gelegt. Der erfasste Energieverbrauch für die Heizung wird
anhand der konkreten örtlichen Wetterdaten und mithilfe von
Klimafaktoren auf einen deutschlandweiten Mittelwert umgerechnet. So
führt beispielsweise ein hoher Verbrauch in einem einzelnen harten
Winter nicht zu einer schlechteren Beurteilung des Gebäudes. Der
Endenergieverbrauch gibt Hinweise auf die energetische Qualität des
Gebäudes und seiner Heizungsanlage. Ein kleiner Wert signalisiert einen
geringen Verbrauch. Ein Rückschluss auf den künftig zu erwartenden
Verbrauch ist jedoch nicht möglich; insbesondere können die
Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten stark differieren, weil sie von
der Lage der Wohneinheiten im Gebäude, von der jeweiligen Nutzung
und dem individuellen Verhalten der Bewohner abhängen. Im Fall
längerer Leerstände wird hierfür ein pauschaler Zuschlag rechnerisch
bestimmt und in die Verbrauchserfassung einbezogen. Im Interesse der
Vergleichbarkeit wird bei dezentralen, in der Regel elektrisch
betriebenen Warmwasseranlagen der typische Verbrauch über eine
Pauschale berücksichtigt. Gleiches gilt für den Verbrauch von eventuell
vorhandenen Anlagen zur Raumkühlung. Ob und inwieweit die
genannten Pauschalen in die Erfassung eingegangen sind, ist der
Tabelle „Verbrauchserfassung“ zu entnehmen.

Der Primärenergieverbrauch geht aus dem für das Gebäude ermittelten
Endenergieverbrauch hervor. Wie der Primärenergiebedarf wird er
mithilfe von Primärenergiefaktoren ermittelt, die die Vorkette der jeweils
eingesetzten Energieträger berücksichtigen.

Die mit dem Primärenergiebedarf oder dem Primärenergieverbrauch
verbundenen Treibhausgasemissionen des Gebäudes werden als
äquivalente Kohlendioxidemissionen ausgewiesen.

Nach dem GEG besteht die Pflicht, in Immobilienanzeigen die in § 87
Absatz 1 GEG genannten Angaben zu machen. Die dafür erforderlichen
Angaben sind dem Energieausweis zu entnehmen, je nach Ausweisart
der Seite 2 oder 3.

Die Vergleichswerte auf Endenergieebene sind modellhaft ermittelte
Werte und sollen lediglich Anhaltspunkte für grobe Vergleiche der Werte
dieses Gebäudes mit den Vergleichswerten anderer Gebäude sein. Es
sind Bereiche angegeben, innerhalb derer ungefähr die Werte für die
einzelnen Vergleichskategorien liegen.
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